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Überleitung Bilanzsumme zu operativen Aktiva 

 

Mio € 31.12.2011 31.12.2010 

Bilanzsumme 26.038,4 24.390,5 

– Flüssige Mittel 1.541,2 1.471,3 

– Kurz- und langfristige Derivate, verzinsliche Anlagen 249,1 202,2 

– Andere finanzielle Vermögenswerte 52,5 30,0 

Abzüglich finanzielle Vermögenswerte 1.842,8 1.703,5 

Abzüglich sonstige nicht operative Vermögenswerte 454,2 383,8 

– Aktive latente Steuern 565,8 680,7 

– Ertragsteuerforderungen 101,7 123,4 

Abzüglich Ertragsteuervermögen 667,5 804,1 

Zuzüglich diskontierte Wechsel für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen — 6,7 

Segmentvermögen 23.073,9 21.505,8 

      

Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen 18.495,1 18.187,6 

– Kurz- und langfristige Finanzschulden 8.562,4 8.990,5 

– Zins- und ähnliche Verbindlichkeiten 209,8 199,4 

Abzüglich finanzielle Verbindlichkeiten 8.772,2 9.189,9 

– Rückstellungen für latente Steuern 269,3 207,7 

– Ertragsteuerverbindlichkeiten 648,2 697,9 

Abzüglich Ertragsteuerverbindlichkeiten 917,5 905,6 

Abzüglich sonstige nicht operative Verbindlichkeiten 1.930,1 1.869,1 

Segmentschulden 6.875,3 6.223,0 

      

Operative Aktiva 16.198,6 15.282,8 
   

2. Allgemeine Erläuterungen und Grundsätze der Rechnungslegung  

Die Continental Aktiengesellschaft (Continental AG) mit 

Sitz in Hannover, Vahrenwalder Straße 9, Deutschland, 

ist die Muttergesellschaft des Continental-Konzerns 

und eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Sie ist im 

Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetra-

gen (HRB 3527). Die Continental AG ist ein weltweit 

operierender Zulieferer der Automobilindustrie. Die Art 

der Geschäftstätigkeit und die Hauptaktivitäten der 

Continental AG sind im Abschnitt Segmentbericht-

erstattung (Kapitel 1) näher erläutert. Der Konzern-

abschluss der Continental AG für das Geschäftsjahr 

2011 wurde mit Beschluss des Vorstands vom 6. Fe-

bruar 2012 aufgestellt und wird beim elektronischen 

Bundesanzeiger eingereicht und dort bekannt ge-

macht. 

Der Konzernabschluss der Continental AG zum 

31. Dezember 2011 ist gemäß der EU-Verordnung 

(EG) Nr. 1606/2002 in Verbindung mit § 315a Abs. 1 

Handelsgesetzbuch (HGB) nach den International 

Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der 

Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt. Die 

Bezeichnung IFRS umfasst auch die International 

Accounting Standards (IAS), die Interpretationen des 

International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC) sowie die des ehemaligen Standing 

Interpretations Committee (SIC). Alle für das Geschäfts-

jahr 2011 verbindlichen IFRS-Standards wurden vorbe-

haltlich der Anerkennung durch die Europäische Union 

angewendet.  
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Der Konzernabschluss ist grundsätzlich auf der Basis 

der fortgeführten historischen Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten erstellt. Ausnahmen können zur 

Veräußerung bestimmte Vermögenswerte sowie deri-

vative Finanzinstrumente bilden, die zum beizulegen-

den Zeitwert bilanziert sind.  

Die Jahresabschlüsse der in den Konzern einbezoge-

nen Gesellschaften werden entsprechend IAS 27 nach 

einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-

sätzen aufgestellt. Der Stichtag der Einzelabschlüsse 

der einbezogenen Konzerngesellschaften entspricht 

grundsätzlich dem Stichtag des Konzernabschlusses.  

Der Konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt. So-

weit nicht anders vermerkt, sind alle Beträge in Millio-

nen Euro (Mio €) angegeben. Wir weisen darauf hin, 

dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen 

und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Run-

dung Differenzen auftreten können. 

Konsolidierungsgrundsätze 

Alle wesentlichen Tochterunternehmen, an denen die 

Continental AG mittelbar oder unmittelbar die Mehrheit 

der Stimmrechte hält und die Beherrschungsmöglich-

keit besitzt, sind in den Konzernabschluss einbezogen 

und werden vollkonsolidiert. Unabhängig vom Stimm-

rechtsverhältnis kann der Konsolidierungskreis auch 

Gesellschaften umfassen, die nach der Bestimmung 

von SIC-12 (Consolidation – Special Purpose Entities) 

u. a. durch Vereinbarungen und Garantien von der 

Continental AG beherrscht werden können. Weder 

2011 noch 2010 wurden Gesellschaften aufgrund 

dieser Bestimmung in den Konzernabschluss einbezo-

gen. Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Er-

werbsmethode durch Verrechnung der Anschaffungs-

kosten mit dem auf das Mutterunternehmen entfallen-

den anteiligen zum beizulegenden Zeitwert bewerteten 

Nettoreinvermögen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Dabei 

werden auch immaterielle Vermögenswerte mit ihren 

beizulegenden Zeitwerten angesetzt, die bisher im 

Einzelabschluss des erworbenen Unternehmens nicht 

erfasst wurden. Bei einem Unternehmenserwerb iden-

tifizierte immaterielle Vermögenswerte, darunter zum 

Beispiel Markennamen, Patente, Technologien, Kun-

denbeziehungen und Auftragsbestände, werden zum 

Erwerbszeitpunkt nur dann separat angesetzt, wenn 

die Voraussetzungen nach IAS 38 für die Aktivierung 

eines immateriellen Vermögenswerts vorliegen. Die 

Bewertung zum Erwerbszeitpunkt kann in der Regel

nur vorläufig erfolgen. Sind Anpassungen innerhalb von 

zwölf Monaten nach dem Erwerb zugunsten bzw. 

zulasten der Vermögenswerte und Schulden notwen-

dig, so werden diese entsprechend vorgenommen. 

Diese Anpassungen werden im Anhang dargestellt.  

Ein verbleibender aktivischer Unterschiedsbetrag wird 

als Goodwill aktiviert. Der Anteil der Minderheitsgesell-

schafter wird mit dem anteiligen (neubewerteten) Net-

tovermögen des Tochterunternehmens bewertet (be-

teiligungsproportionaler Goodwill). Um die Werthaltig-

keit des Goodwill aus einer noch nicht vollständig 

abgeschlossenen Bewertung und demnach vorläufigen 

Kaufpreisaufteilung sicherzustellen, wird zum Bilanz-

stichtag eine vorläufige Aufteilung des vorläufigen 

Goodwill auf die betroffenen Managementeinheiten 

vorgenommen. Diese vorläufige Aufteilung kann deut-

lich von der endgültigen Verteilung abweichen. Ein sich 

ergebender negativer Unterschiedsbetrag wird inner-

halb der sonstigen betrieblichen Erträge realisiert. 

Auf Konzernfremde entfallende Anteile am Eigenkapital 

werden unter „Anteile in Fremdbesitz“ im Eigenkapital 

ausgewiesen. 

Für den Zeitraum, in dem Konzerngesellschaften ge-

genüber Minderheitsaktionären verbindliche Kaufopti-

onen für die von Minderheitsaktionären gehaltenen 

Anteile an Konzerngesellschaften anbieten, erfolgt der 

Ausweis der hiervon betroffenen Minderheiten nicht als 

Anteile in Fremdbesitz, sondern als finanzielle Verbind-

lichkeiten. Diese Verbindlichkeiten werden zum beizu-

legenden Zeitwert, der dem Kaufpreisangebot ent-

spricht, ausgewiesen. Soweit die Kaufoption unmittel-

bar im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehr-

heitsbeteiligung durch die Continental AG ausgespro-

chen wird, stellt der Wert der Kaufoption einen Be-

standteil der Anschaffungskosten der Beteiligung dar. 

Erfolgt dagegen das Kaufangebot unabhängig von und 

nach der Erlangung einer Mehrheitsbeteiligung, so wird 

der Unterschiedsbetrag zwischen dem Kaufpreisange-

bot und dem Buchwert der Minderheitenanteile zum 

Zeitpunkt der Optionserteilung erfolgsneutral mit dem 

Eigenkapital verrechnet.  

Im Falle sukzessiver Erwerbe bei bereits bestehender 

Beherrschung werden sich ergebende Unterschieds-

beträge zwischen Kaufpreis und Buchwert der erwor-

benen Minderheitenanteile erfolgsneutral mit dem 

Eigenkapital verrechnet.  
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Im Falle eines sukzessiven Erwerbs und einer damit 

verbundenen Erlangung der Beherrschungsmöglichkeit 

wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert 

und dem beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt der 

erstmaligen Vollkonsolidierung erfolgswirksam inner-

halb der sonstigen Erträge und Aufwendungen reali-

siert. 

Wesentliche Beteiligungen werden, wenn die Conti-

nental AG zwischen 20,0 % und 50,0 % der Stimm-

rechte hält und dementsprechend einen maßgeblichen 

Einfluss auf das Beteiligungsunternehmen ausüben 

kann (assoziierte Unternehmen), grundsätzlich nach 

der Equity-Methode bilanziert. Es wird kein Unterneh-

men nach der Methode der Quotenkonsolidierung in 

den Konzernabschluss einbezogen. 

Nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden 

Gesellschaften, die wegen ihrer ruhenden oder nur 

geringen Geschäftstätigkeit von untergeordneter Be-

deutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Continental-Konzerns sind. Die Bilanzierung er-

folgt im Konzernabschluss zu Anschaffungskosten, 

wenn eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 

entsprechend IAS 39 für diese Gesellschaften nicht 

möglich ist. 

Die Beteiligungsbuchwerte der nach der Equity-

Methode konsolidierten assoziierten Unternehmen 

werden entsprechend dem anteiligen Eigenkapital des 

Beteiligungsunternehmens fortgeführt. Sofern die 

Abschlüsse der assoziierten Unternehmen nicht recht-

zeitig vorliegen, erfolgt die Berücksichtigung der antei-

ligen Gewinne oder Verluste auf der Basis einer zuver-

lässigen Schätzung. Ein im Rahmen der Erstkonsoli-

dierung entstandener Goodwill wird im Equity-Ansatz 

ausgewiesen und nicht planmäßig abgeschrieben. Bei 

Vorliegen entsprechender Indikatoren wird der Beteili-

gungsbuchwert der nach der Equity-Methode konsoli-

dierten assoziierten Unternehmen einer Werthaltig-

keitsprüfung unterzogen.  

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und 

Aufwendungen zwischen einbezogenen Gesellschaften 

werden gegeneinander aufgerechnet. Zwischenergeb-

nisse aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen 

und innerhalb des Konzerns ausgeschüttete Dividen-

den werden eliminiert. Auf ergebniswirksame Konsoli-

dierungsvorgänge werden latente Steuern angesetzt, 

die aus der Höhe der durchschnittlichen Ertragsteuer-

belastung des Konzerns abgeleitet sind. 

Währungsumrechnung 

Die Bilanzen ausländischer Tochterunternehmen, 

deren funktionale Währung nicht der Euro ist, werden 

zu Mittelkursen zum Bilanzstichtag, die Gewinn- und 

Verlustrechnung mit Periodendurchschnittskursen in 

Euro umgerechnet. Umrechnungsdifferenzen aus der 

Währungsumrechnung werden bis zum Abgang des 

Tochterunternehmens ergebnisneutral im kumulierten 

übrigen Eigenkapital ohne Berücksichtigung latenter 

Steuern erfasst. 

In den Einzelabschlüssen der Continental AG und der 

Tochterunternehmen werden Fremdwährungsforde-

rungen und -verbindlichkeiten bei Zugang mit dem zu 

diesem Zeitpunkt geltenden Transaktionskurs bewertet 

und zum Bilanzstichtag an den dann gültigen Wech-

selkurs angepasst. Eingetretene Währungsgewinne 

und -verluste werden – mit Ausnahme bestimmter 

Finanzierungsvorgänge – erfolgswirksam erfasst. Wäh-

rungskursdifferenzen aufgrund der Stichtagsum-

rechnung konzerninterner Finanzierungen, die in der 

jeweiligen funktionalen Währung einer der Vertragspar-

teien auftreten und deren Rückzahlung in absehbarer 

Zeit nicht erwartet wird, werden in den erfolgsneutra-

len Rücklagen erfasst.  

Ein Goodwill aus Unternehmenserwerben wird als 

Vermögenswert ausgewiesen und gegebenenfalls mit 

dem Mittelkurs in Euro zum Bilanzstichtag umgerech-

net. Die aus der Währungsumrechnung resultierenden 

Differenzen werden in den erfolgsneutralen Rücklagen 

erfasst. 
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Die der Währungsumrechnung zugrunde liegenden Wechselkurse mit wesentlichem Einfluss auf den Konzern 

abschluss haben sich wie folgt entwickelt: 

Währungen   Stichtagskurs Jahresdurchschnittskurs 

1 € in   31.12.2011 31.12.2010 2011 2010 

            

Brasilien BRL 2,42 2,22 2,33 2,33 

Schweiz CHF 1,22 1,25 1,23 1,38 

China CNY 8,16 8,82 9,00 8,99 

Tschechien CZK 25,82 25,12 24,59 25,29 

Großbritannien GBP 0,84 0,86 0,87 0,86 

Ungarn HUF 311,14 277,90 279,42 275,30 

Japan JPY 100,09 108,82 111,05 116,54 

Südkorea KRW 1.500,35 1.501,40 1.541,86 1.533,80 

Mexiko MXN 18,11 16,59 17,28 16,77 

Malaysia MYR 4,11 4,13 4,26 4,28 

Philippinen PHP 56,70 58,00 60,27 59,84 

Rumänien RON 4,32 4,28 4,24 4,21 

USA USD 1,29 1,34 1,39 1,33 

Südafrika ZAR 10,51 8,89 10,10 9,72 
      

 

Umsatzrealisierung 

Als Umsätze werden nur die aus der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens resultierenden 

Produktverkäufe ausgewiesen. Continental realisiert 

die Umsätze für Produktverkäufe bei Nachweis bzw. 

Vorliegen einer Vereinbarung, dass die Lieferung er-

folgt ist und die Gefahren auf den Kunden übergegan-

gen sind. Außerdem muss die Höhe des Umsatzes 

verlässlich ermittelbar sein und von der Einbringbarkeit 

der Forderung ausgegangen werden können. 

Bei Auftragsfertigungen werden Umsätze grundsätzlich 

nach dem effektiven Projektfortschritt (Percentage-of-

Completion-Methode) realisiert. Als Berechnungs-

grundlage dient dabei das Verhältnis der bereits ange-

fallenen Kosten zum geschätzten gesamten Kosten-

volumen des Vertrags. Erwartete Verluste aus diesen 

Aufträgen werden in dem Berichtszeitraum berück-

sichtigt, in dem die aktuell geschätzten Gesamtkosten 

die aus dem jeweiligen Vertrag zu erwartenden Um-

satzerlöse übersteigen. Die Percentage-of-Comple-

tion-Methode ist für den Continental-Konzern von 

unwesentlicher Bedeutung. 

Produktbezogene Aufwendungen 

Aufwendungen für Werbung und Absatzförderung 

sowie sonstige absatzbezogene Aufwendungen wer-

den zum Zeitpunkt ihres Anfalls ergebniswirksam. 

Rückstellungen für mögliche Inanspruchnahmen aus 

Gewährleistungsverpflichtungen für bereits verkaufte 

Produkte werden auf der Grundlage von Erfahrungs-

werten sowie unter Berücksichtigung gesetzlicher und 

vertraglicher Fristen gebildet. Darüber hinaus werden 

für identifizierte Einzelfälle zusätzliche Rückstellungen 

angesetzt.  

Forschungs- und Entwicklungskosten 

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beinhalten 

neben diesen die Aufwendungen für kundenspezifi-

sche Applikationen, Prototypen und Versuche. Zu-

schüsse oder Kostenerstattungen von Kunden werden 

mit den Aufwendungen zum Zeitpunkt der Rech-

nungsstellung saldiert. Ferner werden die Aufwendun-

gen um den Anteil, der auf die Anwendung von For-

schungsergebnissen für die Entwicklung neuer oder 

wesentlich verbesserter Produkte entfällt, reduziert, 

soweit dieser Anteil nach den Voraussetzungen für 

selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte nach 

IAS 38 zu aktivieren ist. Dieser Anteil wird als Vermö-

genswert aktiviert und ab dem Zeitpunkt der Veräu-

ßerbarkeit der entwickelten Produkte über einen Zeit-

raum von drei Jahren abgeschrieben. Jedoch gelten 

grundsätzlich Aufwendungen für kundenspezifische 

Applikationen, Vorserienprototypen oder Testkosten 

für bereits vermarktete Produkte – das sogenannte 

Application Engineering – als nicht aktivierungsfähige 



 

 

 Konzernabschluss der Continental AG, Hannover | Geschäftsbericht 2011 | Continental AG  

 182    

Entwicklungsleistungen. Ebenfalls werden Aufwendun-

gen, die im direkten Zusammenhang mit der Ingang-

setzung neuer Produktionsanläufe oder Werke entste-

hen, nicht aktiviert, sondern sofort ergebniswirksam 

erfasst. 

Neue Entwicklungen für das Erstausrüstungsgeschäft 

werden erst vermarktbar, nachdem die Continental AG 

für Fahrzeugplattformen bzw. Modelle als Lieferant 

nominiert und anhand von Freigabestufen zugelassen 

ist. Diese Freigaben setzen ferner aufgrund der beson-

deren Anforderungen an Sicherheits- und Komfort-

technologien die technische Realisierbarkeit voraus. 

Demnach erfolgt eine Aktivierung von Entwicklungs-

kosten ausschließlich erst ab dem Zeitpunkt der No-

minierung und dem Erreichen einer bestimmten Frei-

gabestufe. Mit dem Erreichen der endgültigen Freigabe 

für die unbegrenzte Serienfertigung gilt die Entwicklung 

als abgeschlossen. Nur bei wenigen Entwicklungspro-

jekten sind die Kriterien für eine Aktivierung erfüllt, weil 

im Wesentlichen mittelfristige Projekte im Zusammen-

hang mit der Belieferung von Fahrzeugherstellern – 

dem sogenannten Erstausrüstungsgeschäft – erfolgen. 

Nominierungen von Erstausrüstern führen in aller Regel 

zu einer Belieferungspflicht über die gesamte Lebens-

dauer der jeweiligen Modelle oder Plattformen. Dabei 

entsprechen diese Liefervereinbarungen weder lang-

fristigen Fertigungsaufträgen noch festen Verpflichtun-

gen, insbesondere wegen der fehlenden Zusage der 

Erstausrüster für Abnahmemengen. Deshalb werden 

sämtliche Aufwendungen für Vorserienleistungen – mit 

Ausnahme der oben beschriebenen aktivierten Ent-

wicklungsaufwendungen – sofort ergebniswirksam er-

fasst. 

Zins- und Beteiligungsergebnis  

Zinsaufwendungen und Zinserträge werden zeitantei-

lig, Dividendenerträge zum Zeitpunkt des Entstehens 

des rechtlichen Anspruchs erfasst. 

Ergebnis pro Aktie  

Das Ergebnis pro Aktie wird auf der Basis des gewo-

genen Durchschnitts der ausgegebenen Aktien ermit-

telt. Aktien werden für den Zeitraum, in dem sie sich 

im eigenen Bestand befinden, hiervon abgesetzt. Das 

verwässerte Ergebnis pro Aktie berücksichtigt zusätz-

lich die aufgrund von Options- oder Umtauschrechten 

potenziell auszugebenden Aktien. Darüber hinaus 

werden Aufwendungen, die aufgrund einer Wandlung 

oder eines Umtauschs entfallen würden, eliminiert.  

Gliederung der Bilanz 

Vermögenswerte und Schulden werden als langfristige 

Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz ausge-

wiesen, wenn sie eine Restlaufzeit von mehr als einem 

Jahr haben; entsprechend kürzere Restlaufzeiten 

führen zum Ausweis als kurzfristige Vermögenswerte 

bzw. Schulden. Schulden gelten generell als kurzfris-

tig, wenn kein uneingeschränktes Recht besteht, die 

Erfüllung der Verpflichtung innerhalb des nächsten 

Jahres zu vermeiden. Die Pensionsrückstellungen und 

ähnliche Verpflichtungen sowie Ansprüche oder Ver-

pflichtungen aus latenten Steuern werden grundsätz-

lich als langfristige Vermögenswerte oder Schulden 

gezeigt. Soweit Vermögenswerte und Schulden so-

wohl einen kurzfristigen als auch einen langfristigen 

Anteil aufweisen, werden diese in ihre Fristigkeitskom-

ponenten aufgeteilt und entsprechend dem Bilanzglie-

derungsschema als kurzfristige und langfristige Ver-

mögenswerte bzw. Schulden ausgewiesen. 

Goodwill 

Ein Goodwill entspricht dem aktivischen Unterschieds-

betrag zwischen den Anschaffungskosten und den 

beizulegenden Zeitwerten der erworbenen Vermö-

genswerte und Schulden im Rahmen eines Unterneh-

menserwerbs. Der Goodwill unterliegt keiner planmä-

ßigen Abschreibung, vielmehr erfolgt mindestens ein-

mal jährlich ein Werthaltigkeitstest (Impairment-Test) 

zur Bestimmung eines möglichen Wertminderungsbe-

darfs.  

Immaterielle Vermögenswerte 

Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu 

Anschaffungskosten und selbst erstellte immaterielle 

Vermögenswerte zu ihren Herstellungskosten aktiviert, 

wenn die Voraussetzungen für eine Aktivierung selbst 

erstellter immaterieller Vermögenswerte gemäß IAS 38 

vorliegen. Sofern sie einer begrenzten Nutzungsdauer 

unterliegen, werden immaterielle Vermögenswerte 

linear über ihre Nutzungsdauer von drei bis acht Jah-

ren abgeschrieben. Immaterielle Vermögenswerte mit 

unbestimmter Nutzungsdauer werden jährlich auf ihre 

Werthaltigkeit (Impairment-Test) überprüft. 

Sachanlagen 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschrei-

bungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen 

erfolgen bei Vorliegen von Wertminderungen. Investi-

tionszuschüsse werden grundsätzlich von den An-

schaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt.  
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Die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen um-

fassen Einzelkosten sowie die zurechenbaren Material- 

und Fertigungsgemeinkosten einschließlich der Ab-

schreibungen.  

Teile der Fremdkapitalkosten werden unter bestimm-

ten Voraussetzungen als Teil der Anschaffungskosten 

und Herstellungskosten aktiviert. Dies betrifft auch 

Finanzierungsleasingsachverhalte und als Finanzinves-

tition gehaltene Immobilien.  

Sobald ein Anlagegut betriebsbereit ist, können weite-

re Anschaffungs- oder Herstellungskosten nur aktiviert 

werden, wenn diese zu einer Veränderung des Nut-

zungszwecks des Anlageguts führen oder durch die 

Änderung ein zusätzlicher Mehrwert des Anlageguts 

entsteht und die Kosten eindeutig identifizierbar sind. 

Alle sonstigen nachträglichen Aufwendungen werden 

als laufender Instandhaltungsaufwand gebucht. 

Sachanlagen werden auf der niedrigsten Ebene in 

Komponenten aufgeteilt, sofern diese Komponenten 

wesentlich voneinander abweichende Nutzungsdauern 

haben und ein Ersatz bzw. eine Überholung dieser 

Komponenten während der Gesamtlebensdauer der 

Anlage wahrscheinlich ist. Wartungs- und Reparatur-

kosten werden grundsätzlich als Aufwand erfasst. Im 

Konzern sind keine Anlagen vorhanden, die aufgrund 

ihrer Nutzungsart nur in mehrjährigen Abständen ge-

wartet werden können. Folgende Nutzungsdauern 

kommen zur Anwendung: bis zu 33 Jahre bei Grund-

stückseinrichtungen und Gebäuden, bis zu zwölf Jahre 

bei technischen Anlagen und Maschinen und bis zu 

zehn Jahre bei Betriebs- und Geschäftsausstattung.  

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien  

Grundstücke und Gebäude, die zur Erzielung von 

Mieteinnahmen gehalten und nicht zur Leistungs- 

erbringung oder zu Verwaltungszwecken genutzt 

werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear über die 

zugrunde gelegten Nutzungsdauern, wobei diese 

denen der eigengenutzten Immobilien entsprechen.  

Leasing 

Die Continental ist Leasingnehmer von Sachanlagen, 

insbesondere von Gebäuden. Sofern die Risiken und 

Chancen aus der Nutzung des Leasingobjekts der 

Continental zuzurechnen sind, liegt ein Finanzierungs-

leasing (finance lease) vor und der Leasinggegenstand 

sowie die dazugehörige Verbindlichkeit werden bilan-

ziert. Beim Mietleasing (operating lease) liegt das wirt-

schaftliche Eigentum beim Leasinggeber, die Leasing-

raten sind laufender Aufwand. Als Leasinggeschäfte 

gelten auch Ansprüche bzw. Verpflichtungen, insbe-

sondere aus Dienstleistungsverträgen, zu deren Erfül-

lung die Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts 

erforderlich ist und die ein Recht auf Nutzung dieses 

Vermögenswerts auf den Anspruchsberechtigten über-

tragen. 

Außerplanmäßige Abschreibungen 

Der Konzern überprüft die Werthaltigkeit von immateri-

ellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanz-

investitionen gehaltenen Immobilien sowie auch des 

Goodwill, sobald Hinweise auf eine mögliche Wertmin-

derung bekannt werden (Triggering Event). Die Wert-

haltigkeit wird durch den Vergleich des Buchwerts mit 

dem erzielbaren Betrag beurteilt. Der erzielbare Betrag 

entspricht dem höheren der beiden Werte aus dem 

beizulegenden Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten 

und dem Barwert des zurechenbaren künftigen Cash-

flows durch die fortgeführte Nutzung des Vermögens-

werts (Nutzungswert). Liegt der Buchwert über dem 

erzielbaren Betrag, ist eine außerplanmäßige Ab-

schreibung in Höhe der sich ergebenden Differenz 

vorzunehmen. Sofern die Gründe für eine in Vorjahren 

vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung entfal-

len, werden bei den immateriellen Vermögenswerten, 

Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltenen 

Immobilien entsprechende Zuschreibungen vorge-

nommen. 

Aktivierter Goodwill wird grundsätzlich jährlich im vier-

ten Quartal auf der Ebene von zahlungsmittelgenerie-

renden Einheiten (Cash Generating Unit, CGU) hin-

sichtlich seiner Werthaltigkeit geprüft. Zahlungsmittel-

generierende Einheiten sind die strategischen Ge-

schäftsbereiche, welche unterhalb der Segmente 

liegen (Sub-Segmente) und die kleinste identifizierbare 

Gruppe von Vermögenswerten darstellen, die Mittelzu-

flüsse erzeugen, die weitestgehend unabhängig von 

den Mittelzuflüssen anderer Vermögenswerte oder 

anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Die 

Werthaltigkeit wird durch Gegenüberstellung des 

Buchwerts des Geschäftsbereichs einschließlich des 

zuzurechnenden Goodwill und des erzielbaren Betrags 

der Geschäftseinheit bestimmt. Der erzielbare Betrag 

für diese Betrachtung ist der auf der Basis der diskon-

tierten Cashflows vor Steuern ermittelte Nutzungswert. 

Übersteigt der Buchwert den erzielbaren Betrag des 

Geschäftsbereichs, liegt in Höhe der Differenz eine 
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erfolgswirksam zu erfassende Wertminderung vor. 

Entfallen die hierfür verantwortlichen Gründe in der 

Zukunft, wird ein außerplanmäßig abgeschriebener 

Goodwill nicht wieder durch Zuschreibungen berich-

tigt. 

Der erwartete Cashflow der Geschäftsbereiche wird 

aus deren Langfristplanung abgeleitet, die einen Zeit-

horizont von fünf Jahren umfasst und vom Manage-

ment verabschiedet wird. Der Planung liegen dabei 

insbesondere Annahmen hinsichtlich makroökonomi-

scher Entwicklungen sowie der Entwicklung von Ver-

kaufspreisen, von Rohstoffpreisen und von Währungs-

kursen zugrunde. Neben diesen aktuellen Marktprog-

nosen werden auch Entwicklungen und Erfahrungen 

aus der Vergangenheit einbezogen. Für die über den 

Zeithorizont von fünf Jahren hinausgehende ewige 

Rente wird der Cashflow unter Berücksichtigung der 

jeweils erwarteten Wachstumsrate des einzelnen Ge-

schäftsbereichs extrapoliert. Für eine zahlungsmittel-

generierende Einheit wurde jedoch aufgrund der indi-

viduellen Situation ein detaillierteres Modell mit länger-

fristiger Detailplanung zugrunde gelegt. 

Der jährliche Impairment-Test wurde basierend auf 

dem in der Berichtsperiode vom Management verab-

schiedeten Bottom-Up-Business-Plan für die kom-

menden fünf Jahre durchgeführt. Für die Diskontierung 

der Cashflows wurde ein einheitlicher Zinssatz in Höhe 

von 10,6 % vor Steuern verwendet. Diesem Vorsteuer-

WACC liegt eine Zielkapitalstruktur zugrunde, welche 

unter Berücksichtigung einer relevanten Peer Group 

bestimmt wurde. Der risikofreie Zinssatz beträgt 3,0 % 

und die Marktrisikoprämie 5,0 %. Für die Bestimmung 

der Fremdkapitalkosten wurde auf die im vergangenen 

Jahr emittierten Anleihen zurückgegriffen. 

Die nachhaltige Wachstumsrate für die zahlungsmittel-

generierenden Einheiten der Segmente Interior, Chas-

sis & Safety und Powertrain lag im Berichtsjahr bei 

1,0 % (Vj. 1,0 % in den Segmenten Interior sowie 

Chassis & Safety und 1,5 % im Segment Powertrain). 

Für die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten der 

Segmente Pkw-Reifen, Nfz-Reifen und ContiTech lag 

die nachhaltige Wachstumsrate bei 0,5 % (Vj. 0,5 %). 

Diese Wachstumsraten übersteigen nicht die langfristi-

gen durchschnittlichen Wachstumsraten der Ge-

schäftsfelder, in denen die zahlungsmittelgenerieren-

den Einheiten tätig sind.  

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwill für 

das Jahr 2011 ergab keinen Impairment-Bedarf   

(Vj. —). Die Unterstellung eines um 0,5 Prozentpunkte 

angestiegenen Diskontierungszinssatzes von 11,1 % 

vor Steuern hätte zu einem Impairment von 25,4 Mio € 

geführt. Die Reduzierung der nachhaltigen Wachs-

tumsraten um jeweils 0,5 Prozentpunkte hätte zu 

einem Impairment-Bedarf von 12,2 Mio € geführt. 

Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten  

Einzelne langfristige Vermögenswerte oder eine Grup-

pe langfristiger Vermögenswerte und dazugehöriger 

Schulden werden als „zur Veräußerung bestimmt“ 

klassifiziert und gesondert in der Bilanz ausgewiesen, 

wenn die Veräußerung beschlossen und deren Durch-

führung wahrscheinlich ist. Die so klassifizierten Ver-

mögenswerte werden zum niedrigeren Wert aus 

Buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich Ver-

äußerungskosten angesetzt. Die planmäßige Ab-

schreibung von Vermögenswerten endet mit der Ein-

stufung als „zur Veräußerung bestimmte Vermögens-

werte“. 

Finanzinstrumente 

Ein Finanzinstrument gemäß IAS 32 ist ein vertraglich 

vereinbarter Anspruch oder eine vertraglich vereinbarte 

Verpflichtung, aus dem bzw. aus der ein Zu- bzw. 

Abfluss von finanziellen Vermögenswerten oder die 

Ausgabe von Eigenkapitalrechten resultiert. Sie umfas-

sen einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forde-

rungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen, Wertpapiere oder auch Finanzforderungen, 

Finanzschulden und sonstige Finanzverbindlichkeiten; 

andererseits gehören hierzu auch die derivativen Fi-

nanzinstrumente, die zur Absicherung gegen Risiken 

aus Änderungen von Währungskursen und Zinssätzen 

eingesetzt werden.  

Originäre Finanzinstrumente 

Die Bilanzierung von originären Finanzinstrumenten er-

folgt zum Erfüllungszeitpunkt, d. h. zu dem Zeitpunkt, 

an dem der Vermögenswert an oder durch die Conti-

nental AG geliefert wird. Originäre Finanzinstrumente 

werden ihrer jeweiligen Zwecksetzung entsprechend 

einer der folgenden vier Kategorien zugeordnet. Die 

Einordnung wird zum Bilanzstichtag überprüft und 

beeinflusst den Ausweis als lang- oder kurzfristige 

Vermögenswerte und entscheidet über eine Bewer-

tung zu Anschaffungskosten oder zum beizulegenden 

Zeitwert. 
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► Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von 

„erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-

teten finanziellen Vermögenswerten“ (at fair value 
through profit and loss) – die entweder beim ersten 

Ansatz entsprechend kategorisiert (Fair Value-

Option) oder als „zu Handelszwecken gehalten“ 
(held for trading) eingestuft sind – werden sofort in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Ferner 

werden sie als kurzfristige Vermögenswerte ausge-

wiesen, wenn sie entweder zu Handelszwecken ge-

halten oder voraussichtlich innerhalb von zwölf Mo-

naten nach dem Bilanzstichtag realisiert werden sol-

len. Die Fair Value-Option wird im Continental-

Konzern nicht angewendet. 

► „Bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermö-

genswerte“ (held to maturity) – die zum Zeitpunkt 

des erstmaligen Ansatzes fixe oder bestimmbare 

Zahlungen beinhalten sowie eine feste Endfälligkeit 

besitzen und bis dahin gehalten werden sollen – 

werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilan-

ziert und entsprechend ihrer Fristigkeit als lang- oder 

kurzfristige Vermögenswerte ausgewiesen. Wert-

minderungen (impairment losses) werden in der Ge-

winn- und Verlustrechnung ergebniswirksam aus-

gewiesen. Zurzeit werden keine finanziellen Vermö-

genswerte als „bis zur Endfälligkeit gehalten“ klassi-

fiziert. 

► „Kredite und Forderungen“ (loans and receivables) – 

die fixe oder bestimmbare Zahlungen haben und 

nicht an einem aktiven Markt notiert sind – werden 

zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Berück-

sichtigung erforderlicher Wertberichtigungen bewer-

tet. Sie werden in der Bilanz entsprechend ihrer Fris-

tigkeit als lang- oder kurzfristige Vermögenswerte 

ausgewiesen. 

► „Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-

genswerte“ (available for sale) – die zum Zeitpunkt 

ihres erstmaligen Ansatzes als zur Veräußerung ver-

fügbar designiert worden und nicht den anderen Ka-

tegorien zugeordnet worden sind – werden zum bei-

zulegenden Zeitwert angesetzt und entsprechend 

der erwarteten Veräußerbarkeit als lang- oder kurz-

fristige Vermögenswerte bilanziert. Unrealisierte Ge-

winne oder Verluste werden bis zur Ausbuchung des 

Vermögenswerts unter Berücksichtigung von Steu-

ereffekten in den erfolgsneutralen Rücklagen be-

rücksichtigt. Im Falle eines signifikanten oder länger 

anhaltenden Rückgangs des beizulegenden Zeit-

werts unter die Anschaffungskosten wird der Auf-

wand sofort erfolgswirksam erfasst. Wertaufholun-

gen von Eigenkapitalinstrumenten werden erfolgs-

neutral im Eigenkapital erfasst. Wertaufholungen bei 

Fremdkapitalinstrumenten werden erfolgswirksam 

berücksichtigt. Wenn kein auf einem aktiven Markt 

notierter Preis vorliegt und der beizulegende Zeitwert 

nicht verlässlich ermittelt werden kann, zum Beispiel 

für Finanzanlagen von nicht konsolidierten verbun-

denen Unternehmen sowie für Beteiligungen, wer-

den die Vermögenswerte zu Anschaffungskos-

ten angesetzt. 

 

Die Verbindlichkeiten aus originären Finanzinstrumen-

ten können entweder zu ihren fortgeführten Anschaf-

fungskosten oder als „erfolgswirksam zum beizulegen-

den Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten“ 

(at fair value through profit and loss) angesetzt wer-

den. Die Continental AG bewertet grundsätzlich sämt-

liche finanzielle Verbindlichkeiten mit den fortgeführten 

Anschaffungskosten. Diese entsprechen den Anschaf-

fungskosten unter Berücksichtigung von Rückzahlun-

gen, Emissionskosten und der Amortisation eines 

Agios oder Disagios. Verbindlichkeiten aus Finanzie-

rungsleasing werden mit dem Barwert der Leasing-

raten auf der Grundlage des bei Abschluss des Lea-

singvertrages angewendeten Zinssatzes ausgewiesen. 

Die finanziellen Verpflichtungen mit fixen bzw. be-

stimmbaren Zahlungen, die keinen Finanzschulden 

oder derivativen finanziellen Verbindlichkeiten entspre-

chen und nicht an einem Markt notiert sind, werden in 

der Bilanz unter den übrigen finanziellen Verbindlich-

keiten entsprechend ihrer Fristigkeit ausgewiesen. 

Bezüglich der Angaben nach IFRS 7 erfolgt eine Klas-

senbildung entsprechend der in der Bilanz ausgewie-

senen Posten bzw. der nach IAS 39 genutzten Bewer-

tungskategorie. 

Hybride Finanzinstrumente 

Finanzinstrumente, die sowohl eine Fremd- als auch 

eine Eigenkapitalkomponente enthalten, werden ihrem 

Charakter entsprechend in unterschiedlichen Bilanz-

posten angesetzt. Zu den hier relevanten Eigenkapital-

instrumenten gehören im Wesentlichen Options- und 

Wandelanleihen. Der beizulegende Zeitwert von Wand-

lungsrechten wird bereits bei der Emission einer Wan-

delanleihe in die Kapitalrücklage eingestellt und gleich-

zeitig von der Anleiheverbindlichkeit abgesetzt. Beizu-

legende Zeitwerte von Wandlungsrechten aus unter-

verzinslichen Anleihen werden anhand des kapitalisier-
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ten Unterschiedsbetrags aus dem Zinsvorteil ermittelt. 

Während der Laufzeit der Anleihe wird der Zinsauf-

wand der Fremdkapitalkomponente aus dem Markt-

zins zum Zeitpunkt der Emission für eine vergleichbare 

Anleihe ohne Wandlungsrecht errechnet. Der Diffe-

renzbetrag zwischen dem berechneten und dem ge-

zahlten Zins erhöht den Buchwert der Anleiheverbind-

lichkeit. Bei Fälligkeit oder Wandlung der Wandel-

anleihe wird gemäß dem Wahlrecht in IAS 32 die in der 

Kapitalrücklage bei der Emission eingestellte Eigenka-

pitalkomponente mit den kumulierten einbehaltenen 

Gewinnen aufgerechnet. 

Derivative Finanzinstrumente 

Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur 

Sicherung von Bilanzposten und zukünftigen Zah-

lungsströmen eingesetzt; der Ansatz erfolgt zum bei-

zulegenden Zeitwert (Fair Value). Der beizulegende 

Zeitwert entspricht im Allgemeinen dem Markt- oder 

Börsenwert. Existiert kein aktiver Markt, wird der bei-

zulegende Zeitwert mittels finanzmathematischer Me-

thoden, zum Beispiel durch Diskontierung der erwarte-

ten zukünftigen Zahlungsflüsse mit dem Marktzinssatz 

oder durch die Anwendung anerkannter Optionspreis-

modelle, ermittelt. Derivative Finanzinstrumente wer-

den zum Zeitpunkt, an dem die Verpflichtung zum 

Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts eingegangen 

wurde, angesetzt. 

Änderungen der beizulegenden Zeitwerte derivativer 

Finanzinstrumente, die zur Steuerung von Schwan-

kungen des beizulegenden Zeitwerts bilanzierter Ver-

mögenswerte oder Verbindlichkeiten zum Einsatz 

kommen (Fair Value Hedges), werden zusammen mit 

den Wertänderungen des korrespondierenden Grund-

geschäfts im Konzernergebnis der Periode erfasst. 

Zeitwertänderungen derivativer Finanzinstrumente, die 

zur Absicherung künftiger Zahlungsströme dienen 

(Cashflow Hedges) und deren Absicherung sich als 

effektiv erwiesen hat, werden im sonstigen Ergebnis 

angesetzt, bis das zugehörige Grundgeschäft eintritt. 

Werden die für das Hedge Accounting notwendigen 

Kriterien bei derivativen Finanzinstrumenten nicht erfüllt 

oder erweist sich die Absicherung als nicht effektiv, 

erfolgt die Buchung der jeweiligen Schwankungen des 

beizulegenden Zeitwerts im Periodenergebnis unab-

hängig vom Grundgeschäft. Ergibt sich aus der Absi-

cherung eines Zahlungsstroms zu einem späteren 

Zeitpunkt der Ansatz eines finanziellen Vermögens-

werts oder einer finanziellen Verbindlichkeit, werden die 

bislang im Eigenkapital ausgewiesenen Gewinne oder 

Verluste in das Periodenergebnis umgebucht. Ergibt 

sich ein nicht finanzieller Vermögenswert, wird dies 

durch eine Erhöhung bzw. Minderung der Anschaf-

fungskosten berücksichtigt.  

Eingebettete Derivate 

Nicht derivative Basisverträge werden im Konzern 

regelmäßig auf eingebettete Derivate, zum Beispiel 

vertragliche Zahlungsvereinbarungen in nicht handels-

üblichen Währungen, untersucht. Eingebettete Deriva-

te sind vom Basisvertrag zu trennen, wenn die Beurtei-

lung ergibt, dass die wirtschaftlichen Merkmale und 

Risiken des eingebetteten Derivats nicht eng mit den 

wirtschaftlichen Merkmalen und Risiken des Basisver-

trags verbunden sind. Trennungspflichtige eingebette-

te Derivate werden zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet. 

Forderungen 

Forderungen werden zum Nennwert bilanziert. Die auf 

gesonderten Posten erfassten Wertberichtigungen 

werden entsprechend den in Einzelfällen bekannten 

Ausfallrisiken bzw. aufgrund von Erfahrungswerten 

vorgenommen. Ausfallrisiken, welche zu einem gerin-

geren Zahlungsmittelzufluss führen, äußern sich im 

Regelfall durch Zahlungsschwierigkeiten, Nichterfül-

lung, wahrscheinliche Insolvenz oder Vertragsbruch. 

Continental verkauft teilweise Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen im Rahmen von Factoring-

Programmen mit Banken. Die Forderungen werden in 

der Bilanz als Vermögenswert angesetzt, wenn die mit 

den Forderungen verbundenen Risiken und Chancen, 

insbesondere das Bonitäts- und Ausfallrisiko, nicht 

übertragen werden. Die Rückzahlungsverpflichtungen 

aus diesen Verkäufen sind kurzfristige Finanzschulden. 

Vorräte 

Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten oder zu niedrigeren Nettoveräußerungswerten 

angesetzt. Die Anschaffungskosten werden grundsätz-

lich nach der Durchschnittsmethode ermittelt. Die 

Herstellungskosten umfassen direkt zurechenbare 

Kosten und produktionsbezogene Material- und Ferti-

gungsgemeinkosten sowie Abschreibungen. Bestands-

risiken, die sich durch eingeschränkte Verwertbarkeit 

oder eine erhebliche Lagerdauer ergeben, werden 

durch entsprechende Wertberichtigungen berück-

sichtigt. 
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Sonstige Vermögenswerte  

Die Bilanzierung der sonstigen Vermögenswerte erfolgt 

zu fortgeführten Anschaffungskosten. Erforderliche 

Wertberichtigungen, die sich nach dem wahrschein-

lichen Ausfallrisiko bemessen, werden berücksichtigt. 

Bilanzierung von Ertragsteuern 

Ertragsteuern werden gemäß IAS 12 nach dem Kon-

zept der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode 

bilanziert. Als Ertragsteuern werden die steuerlichen 

Aufwendungen und Erstattungen erfasst, die vom 

Einkommen und Ertrag abhängig sind. Dementspre-

chend werden auch Säumniszuschläge und Zinsen 

aus nachträglich veranlagten Steuern ab dem Zeit-

punkt als Steueraufwand ausgewiesen, ab dem die 

Versagung der Anerkennung einer vorgenommenen 

steuerlichen Minderung wahrscheinlich ist. 

Laufende Steuern werden für die geschuldeten Steu-

ern vom Einkommen und vom Ertrag zum Zeitpunkt 

ihrer Verursachung erfasst. 

Die latenten Steuern umfassen zu erwartende Steuer-

zahlungen oder -erstattungen aus temporären Bewer-

tungsunterschieden zwischen der Konzern- und den 

Steuerbilanzen sowie aus der Nutzung von Verlustvor-

trägen. Aktivierter Goodwill, der nicht gleichzeitig steu-

erlich abzugsfähig ist, führt nicht zu latenten Steuern. 

Die aktiven und passiven latenten Steuern werden mit 

den zukünftig gültigen Steuersätzen bewertet, wobei 

Steuersatzänderungen grundsätzlich erst zum Zeit-

punkt des effektiven Inkrafttretens der Gesetzesände-

rung berücksichtigt werden. Soweit die Realisierbarkeit 

von aktiven latenten Steuern in Zukunft nicht hinrei-

chend wahrscheinlich erscheint, erfolgt kein Ansatz. 

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  

Die betriebliche Altersversorgung im Konzern ist auf 

der Basis sowohl von leistungs- als auch von beitrags-

orientierten Zusagen geregelt.  

Die Pensionsrückstellungen für die leistungsorientier-

ten Zusagen werden gemäß IAS 19 auf der Grundla- 

ge versicherungsmathematischer Berechnungen nach 

dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-

Credit-Methode) unter Berücksichtigung von Gehalts- 

und Rententrends sowie der Fluktuation berechnet. 

Der hierbei verwendete Diskontierungssatz richtet sich 

nach den Verhältnissen für langfristige Anleihen am 

jeweiligen Kapitalmarkt. Versicherungsmathematische 

Gewinne und Verluste werden, soweit sie zu Beginn 

des Geschäftsjahres 10 % des höheren Werts aus 

Anwartschaftsbarwert oder beizulegendem Zeitwert 

des Planvermögens übersteigen, erfolgswirksam über 

die erwartete durchschnittliche Restdienstzeit der 

Berechtigten verteilt. Aufwendungen aus der Aufzin-

sung von Pensionsverpflichtungen sowie Erträge der 

Pensionsfonds werden nicht gesondert im Finanz-

ergebnis ausgewiesen, sondern den entsprechenden 

Funktionsbereichen zugeordnet.  

Analog werden die Zinseffekte anderer langfristig fälli-

ger Leistungen an Arbeitnehmer in den entsprechen-

den Funktionskosten und nicht im Finanzergebnis 

ausgewiesen. Mehrere Konzern-Gesellschaften führen 

Pensionsfonds zur Deckung der Verpflichtungen. Als 

Planvermögen gelten zudem sämtliche Vermögens-

werte und Ansprüche aus Rückdeckungsversicherun-

gen, die ausschließlich für Zahlungen an Pensions- 

berechtigte und nicht zur Deckung von Ansprüchen 

anderer Gläubiger verwendet werden können. Pen-

sionsverpflichtungen und Planvermögen werden in der 

Bilanz saldiert dargestellt.  

Die insbesondere in den USA und Kanada bestehen-

den Verpflichtungen zur Zahlung von Krankheitskosten 

an Mitarbeiter nach deren Pensionierung werden we-

gen ihres Versorgungscharakters den Pensionen und 

ähnlichen Verpflichtungen zugeordnet. 

Für beitragsorientierte Zusagen zahlt das Unternehmen 

vertraglich festgelegte Beträge, die bis zum Rentenein-

tritt des betroffenen Mitarbeiters bei unabhängigen, 

externen Vermögensverwaltern hinterlegt werden. Die 

Beiträge sind zum Teil davon abhängig, inwieweit der 

Mitarbeiter eigene Beiträge leistet. Das Unternehmen 

übernimmt keine Garantie für die Entwicklung des 

Vermögenswerts bis zum Renteneintritt oder darüber 

hinaus. Folglich sind alle Ansprüche durch die im Jahr 

geleisteten Beiträge abgegolten. 

Rückstellungen für sonstige Risiken 

Rückstellungen werden bilanziert, wenn eine rechtliche 

oder faktische Verpflichtung gegenüber Dritten ent-

standen ist, die wahrscheinlich zu einem künftigen 

Mittelabfluss führt und deren Höhe sich zuverlässig 

ermitteln oder einschätzen lässt. Der Ansatz der Rück-

stellungen zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Wert, zu 

dem die Verpflichtungen wahrscheinlich erfüllt bzw. auf 

Dritte übertragen werden könnten. Langfristige Rück-

stellungen, wie zum Beispiel Prozess- oder Umweltrisi-

ken, werden auf ihren Barwert diskontiert. Der ent-



 

 

 Konzernabschluss der Continental AG, Hannover | Geschäftsbericht 2011 | Continental AG  

 188    

sprechend entstehende Zinsaufwand bei Aufzinsung 

der Rückstellungen wird inklusive eines Zinsände-

rungseffekts im Zinsergebnis ausgewiesen. 

Nicht finanzielle Verbindlichkeiten 

Kurzfristige Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rück-

zahlungsbetrag angesetzt. Langfristige nicht finanzielle 

Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bilanziert. 

Aktienoptionspläne  

Die Höhe der in der Gewinn- und Verlustrechnung 

erfassten Personalaufwendungen für Mitarbeiter aus 

Aktienoptionen richtet sich nach dem beizulegenden 

Zeitwert der Optionen zum Zeitpunkt der Zusage. Die 

Ableitung des beizulegenden Zeitwerts der Optionen 

erfolgt mithilfe des Monte-Carlo-Simulationsmodells. 

Der Optionswert wird sowohl in der Kapitalrücklage als 

auch in der Gewinn- und Verlustrechnung über die 

Sperrfrist verteilt erfasst. 

Bei der Aussprache von Abfindungsangeboten für 

Aktienoptionen an Mitarbeiter werden die angenom-

menen Angebote mit dem beizulegenden Zeitwert die 

Kapitalrücklage reduzierend gegen die sonstigen Ver-

bindlichkeiten verbucht. 

Ausgegebene virtuelle Aktienoptionen werden mithilfe 

des Monte-Carlo-Simulationsmodells zu ihrem beizu-

legenden Zeitwert bilanziert. Die Verbindlichkeiten 

werden bis zum Ablauf der Haltefrist in den übrigen 

finanziellen Verbindlichkeiten passiviert. 

Schätzungen 

Zur ordnungsgemäßen und vollständigen Erstellung 

des Konzernabschlusses müssen vom Management 

Schätzungen vorgenommen und Annahmen getroffen 

werden, die die bilanzierten Vermögenswerte und 

Schulden, die Angaben im Anhang sowie den Ausweis 

von Erträgen und Aufwendungen während der Be-

richtsperiode beeinflussen.  

Die wichtigsten Schätzungen betreffen die Bestim-

mung von Nutzungsdauern für immaterielle Vermö-

genswerte und Sachanlagen, die Werthaltigkeit des 

Goodwill und des Anlagevermögens, besonders die 

dafür verwendeten Cashflow-Prognosen und 

Abzinsungsfaktoren, die Einschätzung der Einbring-

lichkeit von Forderungen und sonstigen Vermögens-

werten, die Realisierbarkeit von Steuerforderungen, die 

finanzmathematischen Einflussgrößen auf Aktienopti-

onspläne sowie die Bilanzierung und Bewertung von 

Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen, insbesondere 

die versicherungsmathematischen Parameter für Pen-

sionen und ähnliche Verpflichtungen sowie die Ein-

trittswahrscheinlichkeiten und die Höhe von Gewähr-

leistungs-, Prozess- und Umweltrisiken. 

Den Annahmen und Schätzungen liegen Prämissen 

zugrunde, die auf dem jeweils aktuell verfügbaren 

Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Kon-

zernabschlusses beruhen. Die Prämissen werden 

regelmäßig überwacht und, falls erforderlich, den 

tatsächlichen Entwicklungen angepasst. 

Konzern-Kapitalflussrechnung 

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Herkunft und Ver-

wendung von Geldströmen. Dabei umfassen die Zah-

lungsmittelbestände sämtliche Barmittel und Sichtein-

lagen. Als Zahlungsmitteläquivalente gelten kurzfristige 

äußerst liquide Finanzinvestitionen, die jederzeit in 

bestimmte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt wer-

den können und nur unwesentlichen Wertschwankun-

gen unterliegen. Finanzinvestitionen gehören nur dann 

zu den Zahlungsmitteläquivalenten, wenn sie eine 

Laufzeit von nicht mehr als drei Monaten besitzen. 




